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RS OGH 1971/3/3 5Ob37/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1971

Norm

GBG §27

GBG §94 Z4 E

Rechtssatz

Eine aus mehreren Bogen bestehende Privaturkunde leidet an sichtbaren Mängeln, durch die ihre Glaubwürdigkeit

geschwächt wird, wenn ihr nacheinander andere Urkunden "verbunden" wurden, insbesondere der abgeschlossenen

und gehefteten Urkunde eine andere hinzugeheftet wurde.
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